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PRÄSIDIiNTENKONFERENZ 
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Wien, am 3.9.1991 

Unser Zeichen: 

S-791/Sch/N 
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" 

flurchwahL : 

478/479 

Betreff: Entwurf einer 16. Novelle zum B5<JG 

Die Präsidentenkonferenz der LandwirtschaFtskammern Öster

reichs beehrt sich" dem Präsidium des NRtionaLrates die 

beiliegenden 25 Rbschriften ihrer 5tellungnahme zum EntwurF 

eines BundesgesetzesJ mit dem das Bauern-50ziaLversiche

rungsgesetz geändert wird (16. Novelle zum B5<JG) mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

25 Beilagen 

Für den ' ,Genera -)! ;s�retär, j 

/ / /0iL1 
;(; ,jl/Z/'-�;;L..: {" 
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.. �RÄSIDENTENKONFERENZ AB8CHRIFI 
.. DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für Rrbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

20.797/2-2/1991 2.7.1991 

Wien, am J.9. 1991 

Unser Zeichen: 
S-791/Sch/N 

Betreff; Entwurf einer 16. Novelle zum BSVG 

Ourchll'ahl: 

478/479 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

rei chs beehr t si ch.l dem Bundesmini s teri um für RrlJe.i t lJnä 

Soziales zum vorliegenden Entwurf einer 16. Novelle zum 

BSVG folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

Rllgemein ist festzustellen, daß der Entwurf vor allem Ver

besserungen im Leistungsrecht tier Krankenversicherung_, wil? 

etwa die Umwandlung (jer medizinischen Hauskrankenpflege in 

eine Pflicht L ei .stung .l die Ermächtigung der Kral7kenversiclll?

rungsträger zur Verbess�rung und.zum Rusbau eier f1aßnahmen 

der Krankhe it sverhOtung.l die Gleichstellung tier PSYCI70/_o
gischen und psycho-therapeutischen Dienste mit der ärztli

c/7en Hi l fe sowie Verbesserungen bei 11er RI!habi Li tnt ion 

enthäl t. Dabei i�,t allein für die Hauern-Krankenversiche

rung mit einem f1ehraufwand von rlJl7t1 40 f1io. Schilling im 

Jahr 1992 zu rechnen. f1ittelfristig ist der f1ehraufwand 

mit einem Betrag zwischen 180 lJnd 250 f1io. Schilling zu 

bewerten, im RSVG-Bereich ist mit Kosten zwischen 1,6 lInä 

2.11, f1 i1.liartfen Schilling zu rli'chnen. HinsichtLic/1 der Be-

deckung enthäl t der Entwurf noch keinen Vorschl ag., obwohl 
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darüber berEd ts diskutiert wurde und eine Lösung eies Fi nan

ziellen Bereiches insbesondere in tier bäuerlichen Kranken

versicherung dringend geboten ist. 

Die vortiringlichen Rnliegen der BRuernschrlf't sinti in l1em 

EntwurF (noctlJ nictlt enthalten. Gespräche mit dem Huneiesmi

nisterium f'ür Rrbeit unti Soziales darüber wurden ZWRr be

reits geFührt. Die Ergebnisse konnten jedoch nicht Eingang 

in lien VIJI' liegenden En t wur F f' inden. 

Die PräsidentenkonFerenz weist daher nochmals grunelsätzlich 

unti in graben Zügen RUf' die von il1r aufgezeigten of'f'enen 

Fragen tli n: 

o Die Schaf'f'ung einer eigenen Bäuerinnenpension ist als 

wfältige und dringliche RuFgabe zu selum. 11ie Prä�iden

tenkonFerenz tlat dem l1inisterium bereits einen schriFt

li cllen Vorschl ag IJn terbrei te t j un/i es wlIrlien Gespräche 

mit dem Herrn Bundesminister und Expertengespräche mit dem 

/'1.inisterium geFührt. Es müßten einerseit s eine TeiLuoq 

der lauFenden Bauernpensionen vorgenommen und anderer

seits eine Dauerlösung Für künf'tige Rnsprüche auF der 

Basis der Teilung des Versicherungswertes geFunden werclen. 

o Vordringlich ist äie Sicherung der au., strukturellen 

Gründen gef'ährdeten weIteren Finanzierung eier bäuerlichen 

Krankenversi cherung. RllCll di esbezügl ich ha t tfi e Präsi den

tenkonf'erenz Lösungsvorschläge unterbreitet. In erster 

Linie geht es um kostendeckentie Bei trfige fJei 11el1 Pensio

nisten. Eine übernahme der Für Pensionisten aus elen He

reichen des Bergbaues und der österreicl1ischen Eisenbah-

flen geltenden Regelung des § 73 Rbs. 7 RSVG wird vor

gesc/7lagen. Sie ist voll gerechtFertigtj we .t L rlie ol1l1efl.in 

einkommensschwachen Rktiven in eier Hauern-Krankenversi

cherung tiurch tiie Pensionistenversir:herlll1g SOWOllL wl?lJen 

der großen Uberal terung des Beruf'ss taneles als aucll j nFol _. 
ge mRngel nder Ergi eblgkei t ties Krankenvers i cherungs/Je.i-
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trages von 10,/3 % der niel1rigen 8ßuern-Pensionen schon 

jetzt überbelastet sind. 

CI Eine wei tere Reduz ierung der Rnrechnung des r.t k t i VHn 

Rusgedinges mit Herabsetzung des Höctlstbetrages von 35 

alJr 25 %. tles Rusgleichszulßgenrict1ts8tzes soll U: errol

gen, um die mit der 14-. Novelle hegonnene Rnpassung an 

einen real i'5t i.schen Wert des Ru.sgedinges rortzlIsetzen. 

Diese Rückrührung aur ein realistisches Rusmaß des anzu

rechnenden Rusgetl i nges is t auch im Zusammen/lang mi t der 

außertourlichen Erhöhung der Ricl1tsätze., die zu einer 

Bessers tel l ung des betiiir rt i gen Personenkrei .'-ies TiihrF?n 

sollJ zu sehen. Die außertourlicl1e Rnhebung der Richtsätze 

würde den bäuerl i ehen RusgL ei chszul agenbez .i ehern ni eh t 

.in gleicher Weise zugute kommen wie den iilJrif/en Reviilke

run!}sgruppen./ wenn keine gle i chzei tige RnpßsslIng der Rus

gedingeregelung errolgt. 

o E.s solLte die Gleichstellung der W i twen in bezug ßIJr 

die Rnrechnung des riktiven Rusgedinges sichergestellt 

werden. Nach der geltenden Gesetzeslage i st eine unter

schiedliche Rnrechnung des Rusgedinges lind eine Schlectl

tersteLLung der e/lemal.s aur den Betri eb nicht angeschril?

benen./ aber hauptberurlich mi tarbei tendE!n Bäuerinnen - elas 

ist etwa in T.irol die überwiegentie Zahl - gegeben. 

o Unberriedigenc1 ist die derzeitige Formulierung rür Härte

rälle nach § HO Rbs. 8./ weil positive Erl.et1igungen kaum 

möglich sind. Es sollte in der Formulierung äaral.lr abge

stell t werden.1 daß Rusgedingeleistungen zur Gänze oder 

teilweise ausgeschlossen sind. 

(] Eine grum1sätzliche Rnderung verlangt die Präs i l1entenkon

rerenz hinsichtlich der rachkuneligen Laienrichter. Die 

Za111. der zu Nominierenden und i/Jre Entschäd i gung betr i fIt 

nicht das' Rundesministerium riir Rrbeit und Soziales, je

doch die Frage der PTLichtver.sicherllng in der UnrRLLver-
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sic/u?run!} und die BeitragsLe.istfJng. Die Prfisilientenkonre

renz ist nach wie vor der Rnsicht., daß diese Tätigkeit 

eine richterLiche und im öffentlichen lnteresse geLegen 

ist und eine beitragsrreie Versicherung im Rcihmen des 

B-KUVG gerechtrertigt ist. 1m iHwigen wird dazu vermerktJ 

daß es immer schwieriger wirdJ Personen zu rindenJ die 

bereit sindJ dieses Rmt auszuüben. 

Generell bemerkt die Präsi dentenkonrerenz noctl, daß sie elle 

Erhöhung tie.s RichtsatzesJ aber auch l1ie im Bereich df�r 

Krankenversicherung getrorfenen Maßnahmen, 

die medizinische HaLJskrankenpf"Lege und 

die neuen Leistungen im Bereich der RehabiLitation 

aLs PrLichtLeistung grundsätzLich begrüßt. Das giLt auch 

für äie Rußerachtlassung der Zahl der Rrbeitslosen bei 

der Errechnung der PensionsanpassungJ das l/msomehr als 

die bisherige Regelung rür den Bereictl der Selbständigen 

als problematisch anzusehen war. 

Weiters wird als positiv angesehenJ daß mit der "Selbstver

sicherlJng in der Pensionsversicherung" eine öf"f"nll17g der 

PensionsversicherLJng vorgenommen wirei, weiL damit die Tür 

einen eigenen Pension.sanspruch errorderL iC/1en Versichl?

rungszeiten leichter erworben werden können. Ob die Dirre

renzierung zwischen SeLbstversiCherung unrj Wei terversiche·-

,pung notwendig istJ so!.l te geprüft werden. Die vorgeschla

gene Regelung ist kompliziert und birgt allch Hfirten. 

Zu einzelnen Bestimmungen bemerkt die Präsidentenkonrerenz 

rolgendes: 

Zu Z. 1 (§ 2 Rbs. 2 BSVS): 

Nach eingehenden Beratungen ist restzu/1aL tenJ daß rlie der 

Bestimmung angerügte Rechtsvermutung als 7weckmäßig und 

si nnvol l angesehen wi rl1. Zu prüfen war al l ertli ngs, ob tii e 

FormulierungJ vor allem die Derinition des Waldes, als aus-
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reichend angesehen werden kann. Das muß verneint werden, 

weil die Def'inition des Waldes nicht durch .9 1 Forstgesetz 

abgecleckt wird. Zu prüf'en waren spezielle NutzungenJ etwa 

SehutzwäLderJ Christbaumkul turen IJnd KurzlJmtril.:>b. 5chutzwald 

ist erf'aßt., und Bewirtschaf'tungsbeschränkungen driicken sich 

in tier Höhe des Einheitswertes aus. Nie/1t erf'aßt werden 

Christbaumkulturen LInd Kurzumtrieb. Die Präsidentenkonf'e

renz ist da/Jer der NeinungJ daß es zielf'üf1rent1er istJ als 

Rnkniipf'ungspunkt den f'orstlichen Einheitswert vorzusehen. 

Tex t vor.schL·1g: uHiebei w.irrl vermutetJ daß F/. ih:henJ f'ür die 
ein f'orstlicher Einheitswert f'estgelegt ist, auf' Rechnung 

und 6ef'ahr . . . . . .  bew.irtschaf'tet werden u. 

Dem Grunde nach wird die Rechtsvermutung ele.swegen begriißtJ 

weil rnteres!�e an einer Risikogemeinschaf't beste/1en muß und 

es gerechtf'ertigt istJ Regelungen zu sChaf'f'en., eliE! elie 

Rtiministration erleichtern. Ruch wenn die Holzgewinnung als 

betriebliches l'1erkmal ausscheide!., sind regelmäßig Pf'l ege

maßnahmen zu se t zen (ei nschl ießl ich der Bese.i t igung von 

Kata.strophenf'olgenJ .  Nit diesen l'1aßnahmen sind Risken ver

hundenJ liie abgedeckt werden müssen. 

Zu § 9 BSVG: 

Die Öf'f'nung der ge.setzlichen Pensionsversicherllng wird an 

si Cl1 begrüßt. Ei nf'ac/1er und be.sser al s der Vorsc/1L ag des 

§ 16 a RSVG wäre es aberJ in jedem Rereich der Pensionsver

sicherungJ die Weiterversicherung mit der Selb,tversic/1e.' 

rung zu einer einheitlichen f'reiwilligen Versicf1er'lIng zu

sammenzuf'a.s.sen. Für die Bäuerinnen soLI. te die Sozialversi

cherungsanstalt der Bauern auch f'ür die ersten 12 1'1onate 

dieser f'reiwilL.igen Versicherung zu.stRmJig sein. 
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Zu Z. 2 (§ 18 Rbs. 2 BSVG): 

Die Ergänzung dieser Regelung stellt eine einseitige Ver

schärfung der Mel liebes t immungen gerade für Rl terspens ioni

sten dar. Grundsätzlich erscheinen die bisherigen strengen 

Meldebestimmungen als ausreichend. 

Zu Z. 8 (§ 15 BSVG) bzw. § 86: 

In Zusammenhang mi t den Neuerungen il1 der Kral1kenvers i chf?

rung weist die Präsidentenkonferenz darauf tlin, claß eine 

Berücksichtigung homöopathischer Hei lmi t tel. noch immt?r 

vermißt wird. Diesen Heilmitteln kommt wesentliche Bedeutung 

zu und es ist nicht einzuse/len" warum t.1iese /linsichtLic/1 

der Kostenübernahme durch den .sozial versicherungsträger 

ni cht den übrigen He.iLmi t tel n gl ei chges tel. I. t si /111. 

Zu Z. 16 (§ 94 BSVG): 

Die Umwandlung der l-IauskrankenprLege in eine PrLichtLeistung 

ist zu begrüßen. Die Begrenzung aUf längstens 4 Wochen 

ist jedoch als problematisch abzulehnen. In den ErLäutern

lien Bemerkungen (zu § 151 der 50. R5VG-Novl:L L e) kann eii e 

Dauer jedoch über Rntrag jeweils um einen weiteren Monat 

verLängert werden. Da d.ie medizinische Hauskrankenpf"l.egEJ 

gerade bei solchen Personen zum Tragen kommt" die als 

schwere Fäl le anzusehen sind" er.scheint eine Dauer von + 

Wochen bei weitem nicht ausreichend. Es solLte im Gesetzes

text K:largesteLlt werden" daß rlie Le.istlJng li/Jer Rntrag um 

jeweils einen Monat zu verLängern ist. Die Höchstdauer 

könnte 3 Monate betragen. 

Zu Z 11 (§ 95 Rbs. 3 BSVG): 

fn den Erläuterungen .soLI.te kLargestl:Llt wer dl'Jn" tirlB rlls 

"Ge.<;unelheitsstörung oder wesentliche Störung eier BeruTstä

t.igkei t "  Bt.Jch das äußere Ersche.i nlJl1gsb i L d einer Person 
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angesehen werden kann. 

Zu Z. 17 (§ 95 Rbs. 3): 

Die neue Formulierung stell t ein zusätzliche.c.· Erschwernis 

i/ar J wei l nur mehr Zuschü.sse zu den Kos ten ei ne.s "no twendl

gen" Zahnersatzes geleistet werden könnten. Die derzeitige 

Formulierung sollte daher beibehalten werden. Im übrigen 

fällt aUfJ daß im Rahmen der B-KUVG-Novelle eine Beibehal

tung der bisherigen Formulierung vorgese/nm ist. § 153 Rb.'>. 

2 RSVG ist für Dienstnehmer viel großziigigf:·r. 

Zu Z. 19 (§ 100 Rbs. 1 und 2 BSVG): 

Die Bestimmung sieht vorJ daß der Versicherungsträger unter 

J)erücksicht igung des Fortschri t tes der meci.iz.ini.schen Wis

sen.schaft sowie unter Bedachtnahme auf seine finanzielle 

l. eistungsfßhigkeit /'1aßnahmen zur Festigung der GeslJrnJ/1e.it 

gewähren kann. Ruf Grund der im Gesetz bereits erfolgten 

Bindung an die finanzielLe Leistungsf�higkeit sollte 

ans tell e der Kann-Be.<; tinmmung eine Verpfl icfltung vorgesehen 

werden. 

l1ie neue Formulierung des Rbs. 2 wird entschieden abgelehnt. 

Zuminäest muß die "Fürsorge für Genesende" beibehalten 

werden., wei l mi t der neL{en FormuL,i erun9 fiir die Ge_<;lmclhei t 

der b�uerlichen Bevölkerung wichtige laufende Rktionen 

der SozialversicherLlngsanstaLt (Bäuerinnenaktionen bzw. 

/'1utter-Kind-Rufenthalte) unmögL.ich gemflr.ht wOrden. 

i�erdies sollte die bisherige Z. 5 nicht gestrichen werden .• 
50 daß naC/1 wie vor die übernahme von Rei sekos ten vorgesehen 

ist. 
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Zu § 12' Rbs. 2 BSVG: 

In lit. b sollte das Errordernis der persönlichen Rrbeits

lei s tung ges tri chen wertien. Diese Regel ung entspr.i cht ni cht 

den Errordernissen der Praxis. Die Präsidentenkonrerenz hat 

sich bereits seit langem rür e .ine Rtiaptierung tiieser Be

stimmung ausgesprochen. 

Zu Z. 30 (§ 173 Rbs. 3 BSVGJ: 

Die Neuregelung in § 173 Rbs. 3 des Fntwurres ., wonact! einE! 

Rnrechnung ties Net toeinkammens des IJnterhal tSbereclltigten 

Ehegatten des Pensionsberechtigten solange zu un t erbleiben 

hat.l als des.sen Einkommen den einrachen Ricfltsatz nicht 

erreicht.l wird begrüßt. 

Zu Z. 32 (§ 187 Rbs. 2 BSVGJ: 

Die Inrormationsp Tl icht soll te nicht den Versiche

rungsvertreter trerren.l sont1ern die bes tel L ende .Ins t i tu

tion. 

Zu Rrt. III Rbs. 2 BSVG: 

Die Besti mmung sieht vor.l daß tirei Rnrechnungsbe.:.;t.immuogI?l7 

rückwirkend mit 1.1.1988 in Krart treten. Es sollte in die-
" 

sem Zusammenhang gepriirt werden.l ob es mög L ic/7 ist., eine 

amtswegige Wiederaurnahme rür abgeschlossene Pensionsver

rahren mit Stichtagen ab 1.1.1988 dlJrchzlJriihren. 

RtJ.'ichließend betont die Präsidentenkonrerenz wegen eJer' 
schw ierigen Einkommenslage und tier be.sonderen Her

ausrorderungen der Bauern durch den bevorstehenden Euro

pä i schen Wirtschartsraum und den Beitritt österreichs zur 

EG sowie die orrene GRTT-Probl ematJ� k / daß elie {ösung eier 

s t ruk t IJrbed i ng t en Fi nanz i erung.s kr i 5 e der Krankenvers i cherung 
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der Bauernpensionisten 0/7ne Beitragserhöhung Tür die BE.'-' 

triebsfiihrer erTolgen muß. Fine allfälligeJ durch die neuen 

KU-Le.i.stlJngen unitbwe.isLiche BeitragserhöhlJng müßte sich in 

engsten Grenzen halten und durch eine Herabsetzung eies 

.Selb.'iitbehaL tes bei Spi taLsau TenthaL t von 20 % aU T 10 % kom

pensiert werden . 

Wunschgemäß werden 25 Rbschri Tten dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident: 

gs::. S:�'\\'"izblick 

Der Generalsekretär: 

gez. Dip/. f::a. Dr. Fahrnbcrgar 
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